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Amtliche Bekanntmachungen 

Sitzungstermine  

Der Gemeinderat der Gemeinde Simonswald lädt alle interessierten 

Bürgerinnen und Bürger herzlich zur öffentlichen Sitzung ein. 

Öffentliche Sitzung des Technischen Ausschusses 

Mittwoch, 25.02.2026 um 18:30 Uhr  

Öffentliche Sitzung des Gemeinderates  

Mittwoch, 25.02.2026 um 19:00 Uhr  

im Rathaus, Talstr. 12 
 

Die Tagesordnung wird an beiden Rathäusern angeschlagen und ist 

auch im Internet unter www.simonswald.de zu finden. Beachten Sie 

bitte den aktuellen Aushang sowie Hinweise auf der Homepage 

– Es können sich mit Einladung des Gemeinderates kurzfristig 

Änderungen ergeben. Die Niederschrift über die Sitzung wird zirka 

3 Wochen nach der Sitzung ebenfalls im Internet eingestellt. Wir 

bitten um Verständnis, dass es gelegentlich auch mal später sein 

könnte. Die Sitzung ist öffentlich. Interessierte Bürgerinnen und 

Bürger sind herzlich dazu eingeladen. 

 

 

Die nächste Ausgabe des Mitteilungs-
blattes erscheint am 

Freitag, den 27.02.2026. 
 

Der Anzeigenannahmeschluss ist am 
Montag, 23.02.2026 um 10:00 Uhr. 

 

mailto:gemeindeblatt@simonswald.de
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Statistik des 

Einwohnermeldeamts/Standesamts für 2025 

2025 männlich weiblich gesamt 

Geburten 13 8 21 

Sterbefälle 17 14 31 
 

Eheschließungen beim Standesamt Simonswald 

2025 Anzahl 

Eheschließungen 17 

Kirchenaustritte 32 
 

Zuzüge/Wegzüge in Simonswald 

2025 Anzahl 

Zuzüge 148 

Wegzüge 178 
 

Einwohnerzahl der Gemeinde Simonswald 

Jahr Stand männlich weiblich gesamt 

2025 31.12.2025 1597 1528 3125 
 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Wahlscheinantrag bequem per Internet oder 

QR-Code 

Zur Landtagswahl am 08.03.2026 können Wahlscheine neben den 

herkömmlichen Beantragungsarten persönlich oder schriftlich 

(Telefax, E-Mail) auch durch sonstige dokumentierbare Übermittlung 

in elektronischer Form beantragt werden (§ 19 Abs. 1 

Landeswahlordnung). 
 

Wir bieten für Sie zur Wahl die Beantragung eines Wahlscheines 

per Internet auf unserer Homepage www.simonswald.de an. Beim 

Aufruf des Links 

https://briefwahl.komm.one/intelliform/forms/komm.one/kmewo/pool/

wahlscheinantrag/bwwest/wahlscheinantrag/index?ags=08316042  

erhalten Sie ein Erfassungs-formular für Ihre Antragsdaten.  
 

Ihnen steht es offen, sich die Unterlagen nach Hause oder an eine 

abweichende Versandanschrift senden zu lassen. Alternativ können 

Sie Ihren Wahlscheinantrag auch mit Ihrem Mobilgerät über den QR 

Code auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung aufrufen. Ihre 

Daten werden hier bereits angezeigt, beim Familiennamen nur der 

Anfangsbuchstaben gefolgt von einem *. Sie erfassen nur Ihr 

Geburtsdatum und bei Bedarf eine abweichende Versandanschrift. 

Ihre Antragsdaten werden verschlüsselt über das Internet in eine 

Sammeldatei zur Abarbeitung übertragen. Sollten Ihre Antragsdaten 

nicht mit unserem dialogisierten Wählerverzeichnis übereinstimmen, 

erhalten Sie automatisch einen Hinweis. 
 

Der Wahlschein und die Briefwahlunterlagen werden Ihnen 

anschließend per deutsche Post / Amtsboten zugestellt. 

Sollten Sie Ihre Wahlbenachrichtigung nicht vorliegen haben, können 

Sie auch formlos per E-Mail an anhorn@simonswald.de einen 

Wahlschein beantragen. In diesem Fall müssen Sie Ihren 

Familiennamen, Ihren Vornamen, Ihr Geburtsdatum und Ihre 

Wohnanschrift angeben. 
 

Bei Fragen zum Antragsverfahren wenden Sie sich bitte an Natalie 

Anhorn, Tel.: 07683 9101-21, anhorn@simonswald.de 

 

Öffentliche Bekanntmachungen 

Kurzbeschluss              
 

aus der öffentlichen Sitzung des Technischen 
Ausschusses vom 28.01.2026  
 
 

TOP  1: Errichtung Wohngebäude mit  
Ferienwohnung, Untersimonswald - Flurstück 264 
Vorlage: SV/103/2026 

 

Das Einvernehmen der Gemeinde wird erteilt.    
 Ja 7  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   
 

TOP  2: Teildemontage der bestehenden Überdachung 
und Errichtung einer Dachterrasse mit Zugang 
von der Sportgaststätte sowie Errichtung einer 
Stahltreppe als Zugang vom Gelände, 
Obersimonswald - Flurstück 33/2 
Vorlage: SV/111/2026 

 

Das Einvernehmen der Gemeinde wird erteilt.    
Ja 6  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 1  
 
  

https://briefwahl.komm.one/intelliform/forms/komm.one/kmewo/pool/wahlscheinantrag/bwwest/wahlscheinantrag/index?ags=08316042
https://briefwahl.komm.one/intelliform/forms/komm.one/kmewo/pool/wahlscheinantrag/bwwest/wahlscheinantrag/index?ags=08316042
mailto:anhorn@simonswald.de
mailto:anhorn@simonswald.de
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TOP  3: 9. Punktuelle Änderung des 
Flächennutzungsplans der Vereinbarten 
Verwaltungsgemeinschaft der Großen 
Kreisstadt Waldkirch mit den Gemeinden 
Gutach i. Br. und Simonswald im Bereich 
"Ehemalige Herz-Kreislauf-Klinik": 
Vorlage: SV/100/2026 

 

1. Der gemeinsame Ausschuss der VVG Waldkirch, 
Gutach i. Br. und Simonswald beschließt die Einleitung der 9. 
Punktuellen Flächennutzungsplanänderung „Ehemalige Herz-
Kreislauf-Klinik“ auf der Gemarkung Waldkirch. 
 

2. Der gemeinsame Ausschuss der VVG Waldkirch, 
Gutach i. Br. und Simonswald wägt die 
öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und 
untereinander gerecht ab und behandelt die im 9. Punktuellen 
Flächennutzungsplanänderungsverfahren „Ehemalige Herz-
Kreislauf-Klinik“ eingegangenen Stellungnahmen der 
Frühzeitigen Beteiligung entsprechend der Vorlage der 
Verwaltung. 
 

3. Der gemeinsame Ausschuss der VVG Waldkirch, 
Gutach i. Br. und Simonswald billigt den Entwurf der 9. 
Punktuellen Flächennutzungsplanänderung „Ehemalige Herz-
Kreislauf-Klinik“ und beschließt die Durchführung der 
Veröffentlichung (Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 
BauGB sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB). 
 

Ja 7  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   
 

TOP  1: Einwohnerfragemöglichkeit 
 

Bekanntgaben lagen nicht vor. 
 

Die aus dem Gremium vorgebrachten Hinweise und Fragen wurden 
entgegengenommen und – soweit dies unmittelbar möglich war – 
direkt beantwortet. Weitergehende Punkte werden bei Bedarf geprüft 
und zu gegebener Zeit rückgemeldet. 
 

Simonswald, 2. Februar 2026 
 

gez. Mario Schlafke, Schriftführer 
______________________________________________________ 
 

Kurzbeschluss       
   
aus der öffentlichen Sitzung des 
Gemeinderates vom 28.01.2026  
 

TOP  1: Einwohnerfragemöglichkeit 
  

Im Rahmen der Sitzung wurden keine Fragen aus der 
Einwohnerschaft gestellt.  
Es gingen weder mündliche noch schriftliche Anfragen ein, sodass 
dieser Tagesordnungspunkt ohne weitere Wortmeldungen 
abgeschlossen werden konnte. 
 
 

TOP  2: Gemeindewald Simonswald  -  
Vollzug/Ergebnis Wirtschaftsjahr 
2024 
Vorlage: SV/106/2026 

 

Der Gemeinderat nimmt die Zahlen zum Vollzug/Ergebnis im 
Wirtschaftsjahr 2024 für den Gemeindewald Simonswald zur 
Kenntnis und stellt das abschließende Ergebnis mit 128.289 Euro 
fest. 

Die eingeschlagene Holzmenge beläuft sich auf 2.027 fm bei einem 
Sollansatz aus der aktuellen Forsteinrichtung von 1.980 fm. 
 

Ja 12  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0  
 

TOP  3: Gemeindewald Simonswald - Planung 
Wirtschaftsjahr 2026 
Vorlage: SV/107/2026 

 

Abstimmungsergebnis: 
Ja 12  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   
 

TOP  4: Antrag der CDU-Fraktion 
CDU-Antrag 01/2026 vom 13.01.2026  
Rechtliche Prüfung und haushaltsrechtliche 
Absicherung der Investitionsmaßnahme  
Regenüberlaufbecken (RÜB) Grünstraße, 
Kollnau 
Vorlage: SV/109/2026 

 

1. Rechtliche Prüfung der Kostenbeteiligung: 
Die Verwaltung wird beauftragt, die Kostenbeteiligung der 
Gemeinde Simonswald an der Investitionsmaßnahme 
„Regenüberlaufbecken (RÜB) Grünstraße (Kollnau)“ auf 
Grundlage des § 4 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung 
mit der Stadt Waldkirch rechtlich und rechnerisch zu 
prüfen. 
 

Die Prüfung soll insbesondere klären: 
 

 ob § 4 eine Beteiligung der Gemeinde 
Simonswald ausschließlich an den Mehrkosten 
der Beckenerweiterung von 100 m³ auf 200 m³ 
vorsieht, 

 

 wie hoch diese Mehrkosten gegenüber einer 
100-m³-Referenzvariante sind, 

 

 und welcher Kostenanteil hiervon hälftig auf die 
Gemeinde Simonswald entfällt. 

 

Das Prüfergebnis ist dem Gemeinderat schriftlich vorzulegen und zu 
erläutern. 
 

2. Haushaltsrechtliche Absicherung / Sperrvermerk: 
Der im Haushaltsplan 2026 unter der Haushaltsstelle Nr. 
753800021004 – Investitionszuschuss RÜB Grünstraße 
(Kollnau) veranschlagte Betrag in Höhe von 1.036.000 € 
wird bis zum Abschluss der rechtlichen Prüfung mit einem 
Sperrvermerk versehen. 

 

Der Sperrvermerk kann durch Beschluss des 
Gemeinderats aufgehoben werden, sobald eine 
nachvollziehbare, vertraglich fundierte 
Mehrkostenberechnung vorliegt.   

 

Nach Abwägung der vorgebrachten Argumente wurde der Antrag 
schließlich zur Abstimmung gestellt und mehrheitlich abgelehnt. 
 

Ja 5  Nein 7  Enthaltung 0  Befangen 0  
 

TOP  5: CDU-Antrag 02/2026 – Klarstellung 
bestehender Beschluss 
Maßnahme: RÜB Grünstraße (Kollnau) – 
Auslegung § 4 Vereinbarung 
Vorlage: SV/110/2026 

    

Abstimmungsergebnis: Zurückgestellt 
 

TOP  6: Beschlussfassung über den Haushaltsplan mit 
Haushaltssatzung 2026 nebst Bestandteilen 
und Anlagen, Finanzplanung für die Jahre 2027 
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bis 2029 und Stellenplan 2026 
Vorlage: SV/101/2026 

 

Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung 2026 mit 
Haushaltsplan, Stellenplan und Finanzplanung 2027 bis 2029 in der 
vorliegenden Fassung auf Basis der Beschlussfassung der 
öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 14.01.2026 und der dort 
gefassten Beschlüsse über die eingegangenen Anträge zum 
Gemeindehaushalt 2026.  
 

Ja 12  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   
 

TOP  7: Annahme von Spenden 2025 
Vorlage: SV/108/2026 

 

Der Gemeinderat erklärt gemäß § 78 Absatz 4 Gemeindeordnung die 
Annahme der aufgeführten Spende 
 

Ja 12  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   
 

TOP  8: Zustimmung zu einer außerplanmäßigen 
Ausgabe - Anteil der Gemeinde Simonswald an 
den Kosten eines Parkleitsystems auf dem 
Kandel 
Vorlage: SV/105/2026 

 

1. Der Gemeinderat stimmt der außerplanmäßigen Ausgabe 
in Höhe von 8.161,43 Euro für den Gemeindeanteil an den 
Kosten des Parkleitsystems Kandel zu.  

2. Die Deckung erfolgt über Mehreinnahmen bei der 
Gewerbesteuer.   

 
Ja 12  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   
 

TOP  9: 5. Änderung der Abrundungssatzung 
„Vorderhaslach“ 
• Aufstellungsbeschluss 
• Behandlung der eingegangenen   
Stellungnahmen aus der Offenlage 
• Satzungsbeschluss gemäß § 34 (4) Nr. 
3 BauGB 
Vorlage: SV/104/2026 

 

1. Der Gemeinderat der Gemeinde Simonswald beschließt 
gemäß § 2 (1) BauGB die Aufstellung der 5. Änderung der 
Abrundungssatzung über die Festlegung der Grenzen für den im 
Zusammenhang bebauten Ortsteil „Vorderhaslach“ gem. § 34 (4) Nr. 
3 BauGB im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB. 

 

2. Der Gemeinderat der Gemeinde Simonswald wägt die 
öffentlichen und privaten Belange untereinander und gegeneinander 
ab und beschließt die im Rahmen der Offenlage gemäß § 3 (2) und 
§ 4 (2) BauGB vorgebrachten Anregungen und Stellungnahmen 
entsprechend der vorliegenden Beschlussvorschläge. 
 

3. Der Gemeinderat der Gemeinde Simonswald fasst den 
Satzungsbeschluss für die 5. Änderung der Abrundungssatzung über 
die Festlegung der Grenzen für den im Zusammenhang bebauten 
Ortsteil „Vorderhaslach“ gemäß § § 34 (4) Nr. 3 BauGB.   
 

Ja 12  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   
 
 

TOP  10: Einleitung eines Planfeststellungsverfahrens 
zur dauerhaften Sicherung eines öffentlichen 
Wanderwegs über die Flurstücke 84, 84/2, 85 
und 87 der Gemarkung Simonswald 
Vorlage: SV/095/2026 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Simonswald fasst folgenden 
Beschluss: 

 

1. Die Gemeinde Simonswald stellt ein überwiegendes 
öffentliches Interesse an der dauerhaften Sicherung und 
Führung eines öffentlichen Wanderwegs über die 
Flurstücke 84, 84/2, 85 und 87 der Gemarkung Simonswald 
fest. 
 

2. Da der bestehende Wegeverlauf über Privatgrund verläuft 
und die Eigentümerin den Durchgang verwehrt hat, wird zur 
Sicherstellung der Wegeführung ein 
Planfeststellungsverfahren gemäß den einschlägigen 
Bestimmungen des baden-württembergischen 
Verwaltungsverfahrensrechts (UVwG BW) sowie des 
Straßengesetzes für Baden-Württemberg (StrG BW) 
eingeleitet. 
 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, 
 

 die für das Planfeststellungsverfahren erforderlichen 
Unterlagen zu erstellen bzw. zu beauftragen, 
 

 die Beteiligungsverfahren vorzubereiten, 
 

 und den förmlichen Antrag auf Durchführung eines 
Planfeststellungsverfahrens beim Regierungspräsidium 
Freiburg einzureichen. 
 

4. Die Verwaltung wird ferner beauftragt, mit der 
Eigentümerin der betroffenen Grundstücke im Vorfeld 
nochmals das Gespräch zu suchen und eine 
einvernehmliche Lösung zu prüfen. Sollte keine 
einvernehmliche Regelung möglich sein, wird das 
Verfahren regulär durchgeführt. 

 
5. Die Kosten, die aus dem Planfeststellungsverfahren 

entstehen (Vermessung, Fachgutachten, 
Ausgleichsmaßnahmen, Entschädigungen), werden im 
Rahmen der kommunalen Wegeunterhaltung getragen. 

 

Ja 12  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0  
  
 

TOP  11: Auftragsvergabe für weitere 
Planungsleistungen zur Sicherung des 
Gewässerlaufes im Bereich der Altdeponie 
Scheibenhöfe 
Vorlage: SV/102/2026 

 

Der Gemeinderat beauftragt das Büro Fichtner Water & 
Transportation – FWT mit der weiteren Planung der Maßnahmen zur 
Gewässersicherung im Bereich der Altdeponie Scheibenhöfe (LPH 
2-4) zum Angebotspreis von 35.021,77 Euro brutto.  
 
Ja 12  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   
 
 

TOP  12: Bekanntgaben, Anfragen 
 

Unter dem Tagesordnungspunkt „Bekanntgaben und Anfragen“ 
ergaben sich seitens der Gemeinderatsmitglieder keine 
Wortmeldungen. Ebenso gingen aus der Bürgerschaft keine Fragen 
oder Anmerkungen ein. Nach Abschluss dieses Punktes wurde die 
Sitzung offiziell beendet und geschlossen. 
 
 

Simonswald, 3. Februar 2026 
 
gez. Mario Schlafke, Schriftführer 
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Öffentliche Bekanntmachung 

Veröffentlichung des Entwurfs der 9. Punktuellen 

Flächennutzungsplanänderung  

der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Waldkirch, Gutach i. Br. 

und Simonswald 

Große Kreisstadt Waldkirch 

„Ehemalige Herz-Kreislauf-Klinik“ 

(Veröffentlichung) 

Der gemeinsame Ausschuss der Vereinbarten 

Verwaltungsgemeinschaft Waldkirch, Gutach i. Br. und Simonswald 

hat am 29.01.2026 in öffentlicher Sitzung die Einleitung der 9. 

Änderung des Flächennutzungsplans beschlossen und den Entwurf 

der 9. Punktuellen Änderung des Flächennutzungsplans auf der 

Gemarkung der Großen Kreisstadt Waldkirch für den Bereich der 

„Ehemaligen Herz-Kreislauf-Klinik“ gebilligt. In der gleichen Sitzung 

wurde die Durchführung der Veröffentlichung gem. § 3 Abs. 2 und 

§ 4 Abs. 2 BauGB beschlossen. 

Ziele und Zwecke der Planung 
Am Kandelnordfuß befindet sich das Gelände der orts- und auch 
landschaftsbildprägenden ehemaligen Herz-Kreislauf-Klinik, die seit 
2015 endgültig geschlossen ist. Eine Nachnutzung konnte bisher 
nicht vereinbart werden, die Gebäudesubstanz verschlechtert sich 
fortlaufend und greift negativ in das Stadtbild ein. Auf der anderen 
Seite hat sich Waldkirch innerhalb der Region zu einem beliebten 
Wohnort entwickelt und die Stadt will auch weiterhin Wohnbauland 
zur Verfügung stellen. Auf dem Areal der ehemaligen Herz-Kreislauf-
Klinik ergibt sich nun die Chance, die Fläche neu zu ordnen und einer 
Wohnnutzung in Form Geschosswohnungsbauten zuzuführen. 
Änderungsbereich 
Der Änderungsbereich der 9. Punktuellen 
Flächennutzungsplanänderung umfasst innerhalb des 
Geltungsbereichs zwei Teilbereiche: Der südliche Teilbereich 
„Ehemalige Herz-Kreislauf-Klinik“ befindet sich im Osten der 
Kernstadt von Waldkirch. Im Norden verläuft die Kandelstraße, im 
Osten befinden sich die L186 und der Park am Seerosenteich, im 
Süden und Westen schließen unmittelbar der Kandel sowie die 
Bebauungen des Wohngebietes „Flotz- und Wisserswand“ an. Der 
Teilbereich „Nördliche Flotzebene“ ist nördlich gelegen und wird 
insbesondere von der B294 im Nordwesten und der L186 im 
Nordosten umschlossen. Südwestlich befinden sich 
Landwirtschaftsflächen. Aus plangraphischen Gründen werden die 
zwei Teilbereiche zu einem Geltungsbereich zusammengefasst.  

 

 

Der Entwurf der 9. Punktuellen Flächennutzungsänderung wird mit 
Deckblatt, Begründung, Steckbrief und Umweltbericht vom  

16.02.2026 bis einschließlich 20.03.2026 (Veröffentlichungsfrist) 

auf der Homepage der Stadt Waldkirch unter www.stadt-waldkirch.de 
 Bauen & Mobilität  Bauleitplanverfahren im Internet 
veröffentlicht. 

Als andere leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit werden alle 
Unterlagen innerhalb der oben genannten Frist auch 
 im Rathaus Waldkirch, Marktplatz 1-5, 79183 Waldkirch 
 im Rathaus Gutach i. Br., Dorfstraße 33, 79261 Gutach i.Br. 
 im Rathaus Simonswald, Talstraße 12, 79263 Simonswald 

während der üblichen Dienststunden öffentlich ausgelegt.  

Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar und 
Bestandteil der ausgelegten Unterlagen:  

 Umweltbericht vom 28.01.2026 (Büro für 
Landschaftsplanung, Dipl.-Forstw. H.-J. Zurmöhle). Diese 
Unterlagen enthalten die folgenden Arten umweltbezogener 
Informationen mit folgenden Darstellungen wesentlicher 
Auswirkungen und Maßnahmen zur Minderung und zum 
Ausgleich dieser Auswirkungen: 

1. auf Tiere (Pflanzen/biologische Vielfalt): 
Informationen zu Biotopen und betroffene Arten 

2. auf Wasser: 
Informationen zu vorhandenem Gewässer und die Gefahr 
durch Hochwasser 

3. auf Boden: 
Information zum Bodentyp und dessen Wertigkeit 

4. auf die Fläche: 
Informationen zur Versiegelung 

5. auf Luft/Klima: 
Informationen zur Vorbelastung, zur Frischluft sowie Wald- 
und Gehölzflächen 

6. auf Menschen: 
Informationen zur Naherholung und zum Lärm 

7. auf das Landschafts-/Ortsbild: 
Informationen zur Vorbelastung und dem Erscheinungsbild 
der näheren Umgebung 

8. auf Kultur- und Sachgüter: 
Informationen zu archäologischen Prüffällen 

Bestandteil der ausgelegten Unterlagen sind auch die nach 
Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen:  

- Landratsamt Emmendingen – Wasserwirtschaft, Bodenschutz 
und Altlasten vom 18.09.2025: die Vorgaben des 
Wasserhaushaltsgesetzes hinsichtlich des Flotzbächles sind 
zu berücksichtigen, das Merkblatt zur 
Wasserhaushaltsbilanzierung ist zu beachten, bei der 
Erschließung neuer Baugebiete ist eine 
Wasserbedarfsberechnung vorzulegen und im Plangebiet liegt 
eine Altlastenverdachtsfläche vor, eine Eingriffs-/ 
Ausgleichsbilanzierung für den Eingriff in das Schutzgut 
Boden ist zu erstellen, bei Erschließungsmaßnahmen über 0,5 
ha ist ein Bodenschutzkonzept zu erstellen 

- Landratsamt Emmendingen – Forstliche Belange vom 
18.09.2025: Waldflächen werden in die Planungen 
einbezogen, eine Waldumwandlung sowie die Einhaltung des 
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Waldabstands sind notwendig, eine enge Abstimmung mit den 
Forstbehörden wird angeregt 

Während der Veröffentlichungsfrist können Stellungnahmen bei der 
Großen Kreisstadt Waldkirch abgegeben werden. Die 
Stellungnahmen sollen elektronisch übermittelt werden (z. B. per E-
Mail an abteilung4.2@stadt-waldkirch.de), können aber bei Bedarf 
auch auf anderem Weg (z. B. schriftlich oder zur Niederschrift) in den 
Rathäusern der Kommunen der Verwaltungsgemeinschaft 
abgegeben werden. Da das Ergebnis der Behandlung der 
Stellungnahmen mitgeteilt wird, ist die Angabe der Anschrift des 
Verfassers zweckmäßig. 

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben können.  

Ferner wird darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne des 
§ 4 Abs. 3 Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in 
einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, 
die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig 
geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 

Waldkirch, den 13.02.2026 

Michael Schmieder 
Vorsitzender der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft 
Waldkirch, Gutach i. Br. und Simonswald 
______________________________________________________ 

Öffentliche Bekanntmachung 

Inkrafttreten der 5. Änderung der Abrundungssatzung über die 

Festlegung der Grenzen für den im Zusammenhang bebauten 

Ortsteil 

„Vorderhaslach“  

gemäß § 34 (4) Nr. 1 und 3 BauGB 

im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB  

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Simonswald hat am 
28.01.2026 in öffentlicher Sitzung die im vereinfachten Verfahren 
nach § 13 BauGB aufgestellte 5. Änderung der Abrundungssatzung 
„Vorderhaslach“ nach § 10 (3) BauGB als Satzung beschlossen. 
Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus folgendem 
Kartenausschnitt: 

Die 5. Änderung der Abrundungssatzung über die Festlegung 

der Grenzen für den im Zusammenhang bebauten Ortsteil 

„Vorderhaslach“ tritt mit dieser Bekanntmachung gem. § 10 (3) 

BauGB in Kraft. 

Die 5. Änderung der Abrundungssatzung kann einschließlich ihrer 
Begründung im Rathaus der Gemeinde Simonswald, Talstraße 12, 
79263 Simonswald, während der üblichen Dienststunden 
eingesehen werden. Jedermann kann die 5. Änderung der 
Abrundungssatzung und ihre Begründung einsehen und Auskunft 
über ihren Inhalt verlangen. 

 

Die Aufstellung der 5. Änderung der Abrundungssatzung 
„Vorderhaslach“ erfolgte gem. § 34 (6) BauGB im vereinfachten 
Verfahren nach § 13 BauGB ohne Durchführung einer 
Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB. Gem. § 13 (3) BauGB wurde 
von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 
(2) Satz 2, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar 
sind sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 (3) 
BauGB abgesehen.  

 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die 

Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche, deren Leistung 

schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist, und des 

§ 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von 

Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von 

Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung 

sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. 

Unbeachtlich werden demnach  

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 BauGB beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans, und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 

schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die 

Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 

sind.  

Ferner wird darauf hingewiesen, dass gem. § 4 Abs. 4 GemO BW 

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder 

Formvorschriften der GemO BW oder auf Grund der GemO BW zu 

Stande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von 

Anfang an gültig zu Stande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn  

1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind, 

2. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 wegen 
Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf 
der in Satz 1 genannten Frist die Rechtsaufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet hat oder die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde 
unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.  

Ist eine Verletzung nach vorstehender Nr. 2 geltend gemacht worden, 

so kann auch nach Ablauf der Jahresfrist des § 4 Abs. 4 S. 1 GemO 

BW jedermann diese Verletzung geltend machen.  

Gemeinde Simonswald, den 13.02.2026 
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40 Jahre im Dienst als Schwimmmeister:  
Danke, Thomas Kirnberger! 
 

Ein besonderes Dienstjubiläum durfte nachgeholt werden: Unser 
Schwimmmeister Thomas Kirnberger kann auf 40 Jahre 
Berufstätigkeit als Schwimmmeister zurückblicken. In dieser Zeit war 
er an verschiedenen Wirkungsstätten tätig und hat dabei stets mit 
großem Engagement, Verantwortungsbewusstsein und 
Fachkompetenz überzeugt.  
Auch in unserer Gemeinde ist Thomas Kirnberger eine verlässliche 
und geschätzte Persönlichkeit. Viele Badegäste schätzen seine 
Umsicht und seine stete Präsenz im Freibad. 
Die Gemeinde dankt ihm herzlich für seinen langjährigen Einsatz und 
die wertvolle Arbeit und wünscht ihm für die Zukunft weiterhin 
Gesundheit, Freude und alles Gute. 

__________________________________________ 

Landratsamt 

Landschaftspflegetage in Sexau am 28. 
Februar – jetzt anmelden! 

 

Seit 21 Jahren finden Landschaftspflegetage im Landkreis 
Emmendingen statt. In diesem Jahr in Sexau, am Samstag, 28. 
Februar 2026. Treffpunkt ist um 9 Uhr auf dem Rathausplatz, 
Ortsmitte Sexau.  Der Landschaftserhaltungsverband Landkreis 
Emmendingen veranstaltet den Tag zusammen mit dem 
Landratsamt. Ein Schwerpunkt wird dabei der Pflegeschnitt von 
Streuobstbäumen sein. Daneben werden noch weitere Arbeiten in 
Wald und Flur durchgeführt. Außerdem wird es ein spezielles 
Kinderprogramm (8-11 Jahre, begrenzte Plätze!) auf Bauernhöfen 
geben.  
Anmeldungen für Erwachsene und Kinder sind bis zum 23. Februar 
2026 unter    https://eveeno.com/landschaftspflege2026 möglich. 
Gerne mitbringen: Wetterfeste Kleidung, Arbeitshandschuhe, festes 
Schuhwerk und wer hat auch Astscheren, Heugabeln, Heppen etc. 
Für die Mittagspause wird vor Ort ein Vesper organisiert. Um 16 Uhr 
ist ein gemeinsamer Ausklang im Bürgerhaus (Geschwister Rosa 
Saal) geplant. 
Bei Fragen zur Anmeldung: landwirtschaftsamt@landkreis-
emmendingen.de, Telefon: 07641/451-9110 oder 
g.nischan@landkreis-emmendingen.de, Telefon: 07641/451-9131. 

__________________________________________________ 

 

Hochburger Grünlandnachmittag 

 

Das Landwirtschaftsamt des Landratsamts Emmendingen lädt zum 
„Hochburger Grünlandnachmittag“ am Donnerstag, 19. Februar 
2026 von 14:00 bis 17:00 Uhr am Landwirtschaftlichen 

Bildungszentrum Emmendingen Hochburg ein. Themen der 
Veranstaltung sind die aktuellen Entwicklungen auf den nationalen 
und internationalen Rindermärkten sowie Informationen zu aktuellen 
Tierseuchen insbesondere der Blauzungenkrankheit. Die 
Veranstaltung entspricht den Vorgaben des QM++, Teilnehmende 
von Milchviehbetrieben erhalten auf Wunsch eine 
Teilnahmebestätigung. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine 
Anmeldung ist erforderlich. Anmelden können Sie sich online unter 
www.emmendingen.landwirtschaft-bw.de. 
Anmeldeschluss ist am 13. Februar 2026. 

____________________________________________ 

 

Landratsamt und Jobcenter sind am 
Rosenmontag geschlossen       

 

Das Landratsamt und das Jobcenter haben am Rosenmontag, 16. 
Februar 2026 nicht geöffnet. Erledigungen beim Amt sowie Termine 
bei der Zulassungs- oder Führerscheinstelle des Landkreises sind an 
diesem Tag nicht möglich. Ab Dienstag, 17. Februar 2026 sind das 
Landratsamt und das Jobcenter wieder zu den gewohnten Zeiten 
geöffnet. 

_________________________________________ 

 

KMZ in den Fastnachtsferien geschlossen 

 

Das Kreismedienzentrum ist in den Fastnachtsferien von Montag, 16. 
Februar 2026 bis einschließlich 20. Februar 2026 geschlossen. Das 
Kreismedienzentrum ist ab Montag, 23. Februar 2026 wieder zu den 
gewohnten Zeiten geöffnet. Montag bis Donnerstag von 08:00 bis 
16:00 Uhr, freitags von 08:00 bis 13:00 Uhr. 

_____________________________________________ 

Werdende und frisch gebackene Eltern 
aufgepasst: 
  

Sie möchten andere Mütter und Väter treffen, Erfahrungen teilen 
und sich gemeinsam in Begleitung der Frühen Hilfen über 
spannende und herausfordernde Themen der ersten Phase des 
Eltern-Seins austauschen? Dann kommen Sie in unsere 
Elterngruppe „Auf dem Weg zur Elternschaft“. Diese ist ein 
gemeinsames Angebot der Frühen Hilfen und der Elternschule des 
Kreiskrankenhauses Emmendingen. Ob alleine oder zu zweit – Sie 
sind herzlich willkommen! Die Kleingruppe findet in einer 
entspannten und unterstützenden Atmosphäre statt Die Teilnahme 
ist kostenfrei, Anmeldung über die Homepage der Elternschule: 
https://kurzlinks.de/0b0f 
Zeit: donnerstags, 10:00 – 11:30 Uhr. Nächste Termine: 
26.02.2026, 19.03.2026, Ort: Elternschule im Kreiskrankenhaus 
Emmendingen. Teilnehmendenzahl: Maximal 12 Personen. Der 
Kurs wird von Fachkräften der Frühen Hilfen geleitet. Rückfragen 
gerne an Frau Reichert (Frühe Hilfen): 07641 451 3205, 
t.reichert@landkreis-emmendingen.de 

_____________________________________________ 

Demenz-Parcours im VHS-Gebäude in 
Emmendingen am 25. Februar 

 

Am Mittwoch, 25. Februar 2026 von 17:30 bis 19:00 Uhr oder 19:00 
bis 20:30 Uhr kann im VHS-Gebäude in Emmendingen (am Gaswerk 
3, Raum 205) beim Demenz-Parcours erlebt werden, wie sich 
Demenz auf Körper und Geist auswirkt (Anmeldung erforderlich 
unter:  07641 92250). Der Demenz-Parcours besteht aus mehreren 
Stationen, er ist für Menschen mit vorhandener Demenz nicht 
geeignet. In alltäglichen Situationen können nicht an Demenz 
Erkrankte erleben, wie sich die Symptome einer Demenz anfühlen. 

http://www.emmendingen.landwirtschaft-bw.de/
https://kurzlinks.de/0b0f
mailto:t.reichert@landkreis-emmendingen.de
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Wie es ist, wenn Sie einfache Handlungen nicht mehr umsetzen 
können. Es ist eine Grenzerfahrung, die zum besseren Verständnis 
von an Demenz erkrankten Menschen führt und Barrieren im 
Umgang mit Erkrankten abbaut. Veranstalter ist die VHS Nördlicher 
Breisgau, als Dozentin werden Martina Gebele und Heike Reiß vom 
Pflegestützpunkt des Landratsamts Emmendingen anwesend sein, 
um Fragen zu beantworten und den Demenz-Parcours zu erklären.  
______________________________________________________ 
 

Kochworkshop am Landwirtschaftlichen 
Bildungszentrum: Volle Kraft aus dem 
ganzen Korn - vielschichtiger 
Getreidegenuss  
 

Vollkornprodukte, die alle wertvollen Bestandteile des Korns 
enthalten, sind ein wichtiger Bestandteil einer ausgewogenen 
Ernährung. Der Anbau verschiedener Getreidesorten und der Einsatz 
regionaler Mehle, unterstützt darüber hinaus den Klimaschutz, stärkt 
die regionale Wertschöpfung und fördert den Erhalt der Biodiversität. 
Beim Kochworkshop „Volle Kraft aus dem ganzen Korn – 
vielschichtiger Getreidegenuss“ wird gezeigt, wie aus unseren 
heimischen Ackerpflanzen von der Vorspeise bis zum Dessert 
vielfältige Gerichte zubereitet werden. Dinkel, Hirse, Weizen, Emmer 
und Einkorn – die Teilnehmenden erfahren wie das volle Korn, ganz 
oder frisch gemahlenen, in der Küche am besten verarbeitet wird. 
Termin: Mittwoch, 25. Februar von 18.00 – 21:00 Uhr am 
Landwirtschaftlichen Bildungszentrum Emmendingen-Hochburg. 
Teilnehmerbeitrag 15 €. Anmeldung über den folgenden Link: 
www.terminland.de/landkreis-emmendingen. Der Kurs wird im 
Rahmen der Kampagne „BaWü zu Tisch“ durch das Ministerium für 
Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-
Württemberg gefördert. 
______________________________________________________ 
 

Vollsperrung der Kreisstraße K 5138 
zwischen Sonnenziel und Tennenbach  
 

Der Landkreis Emmendingen führt ab Montag, 23. Februar 2026 bis 
voraussichtlich August 2026 den Ausbau des ersten Bauabschnitts 
zur grundlegenden Sanierung der Kreisstraße K 5138 zwischen 
Sonnenziel und Tennenbach durch. Vorarbeiten verschiedener 
naturschutzfachlicher Maßnahmen wurden bereits durchgeführt. 
Während der Bauarbeiten ist die Durchfahrt für den gesamten 
Fahrzeugverkehr nicht möglich. Eine Umfahrung über die L110 
Freiamt-Sägplatz sowie für Kraftfahrzeuge bis 3,5 Tonnen über die K 
5100 Tennenbach nach Emmendingen wird ausgeschildert. Die 
Verkehrsteilnehmenden werden für die zu erwartenden 
Behinderungen um Verständnis gebeten. 
 

Dies & Das 

Beratung im Sozialrecht: 
 

Der nächste Sprechtag der VdK Sozialrechtsschutz gGmbH mit 
Christian Göpper in Emmendingen findet statt am  
17. Februar von 10.00 – 13.00 Uhr in der VdK-
Kreisverbandsgeschäftsstelle, Kaiserstuhlstraße 3.  
Die Beratung und rechtliche Vertretung umfasst die Rechtsgebiete 
aller gesetzlichen Sozialversicherungen (Kranken-, 
Unfall-, Renten-, Arbeitslosen und Pflegeversicherung). Ebenso 
werden Mitglieder sowohl im Schwerbehinderten- und sozialen 
Entschädigungsrecht als auch in der Grundsicherung für 
Arbeitssuchende und im Alter vertreten. Eine vorherige 
Terminvereinbarung unter Tel. 0 76 1 / 50 44 9-0 ist erforderlich. 

Mitgliederversammlung für 2025 – Die 
Hilfemacher danken für die Unterstützung aus 
der Bevölkerung. 
 

Hilfemacher - Vorstand Dieter Nagel brachte es auf den Punkt: „Die 
große Unterstützung aus der Bevölkerung macht uns unendlich 
dankbar - ohne diese wäre unsere Arbeit nicht erfolgreich.“ Die 
weiterhin notwendige Unterstützung der Tafelläden ist zwar noch 
„ausbaufähig“, aber neben der vorweihnachtlichen Paketaktion 
könnte der Verein die Tafelläden zwischenzeitlich auch unterjährig 
kräftig unterstützen. Dafür danke er allen Spenderinnen und 
Spendern auch im Namen der Tafelläden herzlich. 2025 konnten 
die Hilfemacher für 68.868 € (Vorjahr 45.248 €) Lebensmittel für 
die Tafelläden kaufen. Sie hoffen deshalb auch für 2026 auf ein 
gutes Jahr mit ausreichend Einkäufen und eine erfolgreiche 15. 
Paketaktion.Kassenprüfer Markus Walter berichtete von einer wie 
immer einwandfreien Kassenführung. Bürgermeister Hendrik 
Mench und Gemeinderat Marcel Hiller dankten für das 
eindrucksvolle und wichtige Engagement für die Tafelläden. Die 
beantragte Entlastung des Vorstandes war dann nur eine 
Formsache.  Erwartungsgemäß gab es im Vorstand keinen Wechsel. 
In der von BM Mench geleiteten Wahl wurde der komplette Vorstand 
einstimmig wiedergewählt. So bleiben Dieter Nagel (1. 
Vorsitzender/Kassier), Martina Huck (2. Vorsitzende) und Michaela 
Walter (Schriftführerin) weitere zwei Jahre im Amt. Die 
Kassenprüfung bleibt bei Sarah Laubersheimer und Markus Walter.  
Laut Wirtschaftsplan 2026 wollen die Hilfemacher mindestens 
82.800 € für Lebensmitteleinkäufe zur Verfügung stellen. Leider 
haben sie das Geld noch nicht und hoffen deshalb wieder auf 
eine hohe Spendenbereitschaft. Sie garantieren den 
Spendenden, dass ihre Spenden und Förderbeiträge vollständig 
in Form von Lebensmitteln bei den Tafelläden ankommen. 
Weitere Infos, auch zur Mitgliedschaft im Verein, unter 
www.diehilfemacher.de. Spenden erbeten auf Spendenkonto: 
IBAN DE03 6805 0101 0013 2479 60. Spenden und Beiträge sind 
steuerlich absetzbar. 

http://www.diehilfemacher.de/
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Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 
 

Krebsvorsorge rettet Leben 
 

Weltweit sterben laut Weltgesundheitsorganisation jedes Jahr 
zirka zehn Millionen Menschen an einer Krebserkrankung, in 
Deutschland sind es etwa 230.000 Menschen.  
 

Anlässlich des Weltkrebstages am 04.02.2026 weist die 
Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 
(SVLFG) darauf hin, wie wichtig es daher ist, die 
Krebsvorsorgeuntersuchungen regelmäßig wahrzunehmen. Früh 
erkannt sind vor allem Brust-, Darm-, Haut- und Gebär-
mutterhalskrebs sowie verschiedene Formen des Prostatakrebses 
gut heilbar. Diese Vorsorgeuntersuchungen werden von der SVLFG 
als Landwirtschaftliche Krankenkasse (LKK) für Versicherte 
vollständig bezahlt: 
 

 Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs für Frauen ab 
dem Alter von 20 Jahren 

 Früherkennung von Brustkrebs für Frauen ab 30 Jahren 

 Hautkrebs-Screening für Frauen und Männer ab 35 Jahren 
(vor 35 erstattet die LKK im Einzelfall die Kosten einer Untersuchung 
zu 80 Prozent, jedoch nicht mehr als 20 Euro innerhalb von zwei 
Kalenderjahren) 

 Früherkennung von Prostatakrebs für Männer ab 45 Jahren 

 Mammographie-Screening zur Früherkennung von  
Brustkrebs für Frauen zwischen 50 und 75 Jahren 

 Darmspiegelung zur Früherkennung von Darmkrebs für 
Frauen und Männer ab 50 Jahren (zwei Darmspiegelungen im 
Abstand von zehn Jahren) 

 Alternativ zur Darmspiegelung: Immunologischer Test auf 
occultes Blut im Stuhl für Frauen und Männer ab 50 Jahren (alle zwei 
Jahre solange keine Darmspiegelung in Anspruch genommen wurde) 
 

Weitere Informationen zu allen Vorsorgeuntersuchungen und ihren 
Intervallen stehen auf der Internetseite www.svlfg.de/vorsorge. 
Für Menschen, die an Brustkrebs leiden, bietet die LKK ein Disease-
Management-Programm. Informationen hierzu finden sich unter 
www.svlfg.de/dmp-bei-chronischen-erkrankungen. 
 

Bonusprogramm als Anreiz 
Neben der regelmäßigen Krebsvorsorge sind eine gesunde 
Ernährung, Nikotinverzicht und regelmäßige Bewegung wichtig 
sowie wenig Alkohol zu konsumieren. Ein gesunder Lebensstil kann 
Krebs vorbeugen und jeder kann eine Menge dafür tun. Dazu bieten 
zwei Bonusprogramme der LKK einen Anreiz: Für 
gesundheitsbewusstes Verhalten bekommen jene eine Geldprämie, 
die regelmäßig Leistungen zur Primärprävention (qualitätsgesicherte 
Präventionskurse) in Anspruch nehmen. 
Bei der Bonifizierung von Einzelmaßnahmen wird eine Geldprämie 
gewährt, wenn Gesundheitsuntersuchungen, Untersuchungen zur 
Früherkennung von Krankheiten, Schutzimpfungen sowie 
Kinderuntersuchungen in Anspruch genommen werden. 
Informationen hierzu liefert die Internetseite www.svlfg.de/bonus-
gesundheitsbewusst-lkk. 
______________________________________________________ 
 

Kooperation für Menschen in schwierigen 
Lebenssituationen 
 

Die neue Kooperationsvereinbarung zwischen der 
Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 
(SVLFG) und der Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Landwirtschaftlichen Familienberatungen und Sorgentelefone 
(BAG) soll Menschen aus der Grünen Branche in schwierigen 
Lebenssituationen helfen. 
 

„Wir wollen die jeweiligen Stärken unserer Organisationen 
zusammenbringen, um Menschen und Familien in schwierigen 
Lebensumständen in ihrer Lösungskompetenz zu fördern“, so 
SVLFG-Vorstandsvorsitzender Henner Braach. Hartmut Schneider, 
Vorsitzender der BAG, sieht in der Kooperation die förmliche 
Festschreibung langjähriger gelebter guter Praxis: „SVLFG und BAG 
ergänzen sich mit ihren jeweiligen Kompetenzen und Möglichkeiten 
zum Wohle der landwirtschaftlichen Familien.“ 
 

Die SVLFG hat das Ziel, die seelische und körperliche Gesundheit 
ihrer Versicherten zu stärken. Mit speziell an die Grüne Branche 
angepassten Gesundheitsangeboten will sie möglichst schon im 
Vorfeld einer Erkrankung entgegenwirken. Diese reichen von telefon- 
und onlinebasierten Angeboten über Gruppenangebote, die vor Ort 
und teils auch online angeboten werden, bis hin zu individuellen 
Unterstützungsangeboten, bei denen Fachleute in die Betriebe 
kommen, um dort zu beraten. Zudem ist die Krisenhotline rund um 
die Uhr unter der Telefonnummer 0561 785-10101 erreichbar. 
 

Die Mitgliedseinrichtungen der BAG sind landwirtschaftliche 
Familienberatungen und Sorgentelefone. Sie bieten bereits seit den 
90er-Jahren ganzheitliche und praxisnahe Unterstützungs- und 
Beratungsangebote in schwierigen familiären, persönlichen oder 

http://www.svlfg.de/vorsorge
http://www.svlfg.de/dmp-bei-chronischen-erkrankungen
http://www.svlfg.de/bonus-gesundheitsbewusst-lkk
http://www.svlfg.de/bonus-gesundheitsbewusst-lkk
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wirtschaftlichen Lebens- und Arbeitssituationen für Menschen in 
grünen Berufen – zum Teil ehrenamtlich. Familien und Betriebe 
können bei Bedarf sogar über mehrere Jahre von Beratenden mit 
landwirtschaftlichem Hintergrund begleitet werden – vor Ort in den 
Betrieben, in Beratungsstellen und am Telefon. 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

Elektrische Pannen im Betrieb meistern  
 

Mal ist eine Lichtschranke defekt, mal muss beim Kücheneinbau ein 
Herd ans Netz: Im Arbeitsalltag kommt es immer wieder zu 
Situationen, in denen sich elektrotechnische Grundlagen als hilfreich 
erweisen. Fachkräfte, die entsprechend geschult sind, können 
bestimmte Situationen dann selbst meistern. Die nötigen Kenntnisse 
vermittelt die Teilzeit-Fortbildung zur „Elektrofachkraft für festgelegte 
Tätigkeiten nach DGUV-Vorschrift 3", die die Handwerkskammer 
Freiburg vom 27. Februar bis 24. April 2026 anbietet. Der Unterricht 
findet freitags von 14:30 bis 19:30 Uhr und samstags von 8:00 bis 
13:30 Uhr statt. Zu den Themen zählen Gefahrenkunde, Vorschriften, 
Material- und Stoffkunde sowie die Prüfung elektrisch betriebener 
Maschinen und deren Dokumentation.  
Die Teilnahme wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds 
bezuschusst. Auskünfte gibt die Gewerbe Akademie,  
Tel.: 0781/793-116. www.gewerbeakademie.de/weiterbildung 
______________________________________________________ 

 

Elektrotechnik-Kenntnisse auffrischen 

 

Ab und zu ist es wichtig, die eigenen Kenntnisse auf den aktuellen 
Stand zu bringen. Für alle, die sich bereits zur „Elektrofachkraft für 
festgelegte Tätigkeiten“ für das Metall-, SHK- und 
Schreinerhandwerk qualifiziert haben, bietet die Gewerbe Akademie 
der Handwerkskammer Freiburg einen eintägigen Auffrischungskurs 
an. Er findet am Samstag, 14. März, von 8 bis 14.45 Uhr statt. Neben 
der Wiederholung wichtiger Grundlagen geht es um Änderungen im 
Bereich der Vorschriften, aber auch um praktische Themen wie 
Schalt- und Klemmenpläne oder die Prüfung von Geräten.   
Die Teilnahme wird unter bestimmten Voraussetzungen aus Mitteln 
des Europäischen Sozialfonds bezuschusst. Infos und 
Anmeldung: Gewerbe Akademie, Telefon 0781/793-116, oder im 
Netz unter www.gewerbeakademie.de/weiterbildung. 

___________________________________________________ 

 
 
Bundeswehr, Polizei, Zoll und JVA stellen sich vor 

Berufe in Uniform 
 

Wer sich für eine Karriere in Uniform interessiert, sollte sich 
Donnerstag, 19. Februar, vormerken: Ab 14 Uhr informieren im 
Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit Freiburg 
Einstellungsberaterinnen und -berater von Bundeswehr, 
Bundespolizei, Polizeipräsidium Freiburg, Zoll und 
Justizvollzugsanstalt über ihre Ausbildungs- und Karrierewege. 
 

Im Fokus stehen persönliche Vorträge und individuelle 
Beratungsgespräche – direkt von den Profis aus der Praxis. 
Schülerinnen, Schüler und andere Interessierte erfahren aus erster 
Hand, welche Anforderungen, Perspektiven und Chancen die 
jeweiligen Laufbahnen bieten. 

Die Veranstaltung findet in der Lehener Straße 77 statt. Die 
Teilnahme ist kostenlos und eine Anmeldung nicht erforderlich. 
______________________________________________________ 
 

Sprechstunde der Berufsberatung im Erwerbsleben  

Beruflich am Ball bleiben 
 

Am Donnerstag, 26. Februar, gibt es in der Agentur für Arbeit 
Freiburg, Lehener Straße 77, eine offene Sprechstunde für 
Erwerbstätige und Wiedereinsteigende, die Antworten auf Fragen zu 
ihrer beruflichen Zukunft suchen. Die 
Sprechstunde beginnt um 14 Uhr und endet um 
18 Uhr. Sie findet statt im Raum A006 (Bauteil 
A, Berufsinformationszentrum). Die 
Kurzberatungen sind kostenlos. Anmeldung 
erforderlich unter 
https://eveeno.com/offenesprechstundefr.  
 

Berufliche Veränderungen, egal ob gewollt oder dem Strukturwandel 
geschuldet, erfordern mehr und mehr professionelle Begleitung. 
Deshalb gibt es die „Berufsberatung im Erwerbsleben“. Mit 
Informationen, Rat und bei Bedarf auch finanzieller Unterstützung 
richtet sie sich in erster Linie an Beschäftigte und 
Wiedereinsteigende. Beratung gibt es zu den Themen: Beruflich 
aufsteigen, Qualifikationen erweitern oder nachholen, Beruf 
wechseln oder beruflich wieder einsteigen. 

______________________________________________________ 
 

Studieren im Gesundheitsbereich – Wege, Chancen und 
Perspektiven 

Health, Medical und Life Sciences 
 

Welche Studienangebote gibt es im Gesundheits- und Life-Sciences-
Bereich? Welche beruflichen Perspektiven eröffnen sich daraus? 
Antworten auf diese Fragen gibt eine Informationsveranstaltung am 
Donnerstag, 26. Februar, um 18:30 Uhr im 
Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit Freiburg, 
Lehener Straße 77. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Eine Anmeldung 
ist nicht erforderlich. 
 

Im Fokus stehen zukunftsstarke Studiengänge wie Physician 
Assistant, Hebammenwissenschaft, Physiotherapie, Ergotherapie, 
Molekulare und Technische Medizin sowie angewandte 
Gesundheitswissenschaften. Die Teilnehmenden erfahren, wie der 
Studienalltag aussieht, welche Inhalte vermittelt werden und welche 
Karrierewege sich nach dem Abschluss eröffnen. 
 

Referentinnen und Referenten aus Hochschule und Praxis – Prof. Dr. 
Margareta Müller (Hochschule Furtwangen) und Andreas 
Haussmann M.A. (Akademie für medizinische Berufe, 
Universitätsklinikum Freiburg) – geben praxisnahe Einblicke und 
beantworten Fragen zu Zugangswegen, Anforderungen und 
Chancen in einem wachsenden Berufsfeld. 
 

Die Veranstaltung richtet sich an Schülerinnen und Schüler, 
Studieninteressierte sowie Eltern, die Orientierung bei der Studien- 
und Berufswahl suchen. Die Veranstaltung ist Teil der Vortragsreihe 
„Zukunft: Studium“, einem Angebot der Berufs- und Studienberatung 
der Agentur für Arbeit Freiburg. 
______________________________________________________ 

 

Neue berufliche Perspektiven eröffnen: 

Mit Umschulung zum Berufsabschluss 
 

In einer kompakten digitalen Veranstaltung informiert die Agentur für 
Arbeit am Montag, 23. Februar, von 12:00 bis 12:30 Uhr über Wege 
zum anerkannten Berufsabschluss. 

http://www.gewerbeakademie.de/weiterbildung
http://www.gewerbeakademie.de/weiterbildung
https://eveeno.com/offenesprechstundefr
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Erfahrene Beraterinnen und Berater der Berufsberatung im 
Erwerbsleben geben einen Überblick darüber, ob und in welchem 
Umfang eine Umschulung oder das Nachholen eines 
Berufsabschlusses über andere Wege gefördert werden kann. Das 
Angebot richtet sich an Beschäftigte und Arbeitsuchende, die ihre 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbessern möchten. 

 

Die Teilnahme ist kostenlos. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl 
ist eine Anmeldung unter 
https://eveeno.com/807972461.erforderlich.  

 

Die Zugangsdaten werden nach der Anmeldung automatisch per E-
Mail versendet. Kontaktdaten für Rückfragen: Berufsberatung im 
Erwerbsleben, Agentur für Arbeit, Telefon 0721 823 2555, 
E-Mail oberrhein.bbie@arbeitsagentur.de. 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Das Finanzamt Emmendingen, einschließlich der 
Infozentrale, ist am Rosenmontag, den 16.02.2026, ganztägig 
geschlossen und auch telefonisch nicht erreichbar. 

 

Gez. Weinmann 
Geschäftstellenleiter 

 

 

__________________________________________ 

 

 

WAS NUN HERR KOMMISSAR? 

Präventionstipps der Woche Ihrer Polizei 
zum Thema „Wohnungseinbruch“ 
 
UNSERE FAKTEN: Einbrecher nutzen die „Dunkle Jahreszeit“ 
um vermehrt in Wohnhäuser einzusteigen. Die Einbruchszahlen 
sind seit November 2025 angestiegen. 

UNSERE TIPPS:  

 Halten Sie die Hauseingangstür geschlossen und 
verriegeln Sie bei Abwesenheit und nachts immer 
zweifach. 

 Fenster bei Abwesenheit immer geschlossen halten. 
Auch ein gekipptes Fenster ist ein offenes Fenster. 

 Sorgen Sie dafür, dass Ihre Wohnung bei Abwesenheit 
einen bewohnten Eindruck vermittelt (z.b. Licht 
eingeschaltet). 

 Informieren Sie die Polizei über den Notruf 110, wenn 
Ihnen etwas verdächtig vorkommt. 

 Mechanische Sicherungen an Fenster und Türen 
bieten den besten Einbruchschutz. 

UNSER ANGEBOT: Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des 
Polizeipräsidiums Freiburg bietet eine kostenlose und neutrale 
sicherungstechnische Beratung vor Ort an.  
Terminvereinbarung: Tel 0761/29608-25 
 
Wir möchten, dass Sie sicher leben! 
Ihre Polizei 
 

AKTUELLE MITTEILUNG IHRER POLIZEI 

Falscher Bankmitarbeiter 
DIE HINTERGRÜNDE: Kreditinstitute und Bezahldienste greifen 
zu umfangreichen Sicherungsmaßnahmen, um ihre Kundinnen 
und Kunden bei Online-Geschäften zu schützen. Diesen Schutz 
versuchen Kriminelle zu umgehen – aktuell mit einer neuen 
Masche am Telefon. 
 
DIE BETRUGSMASCHE:  
Getarnt als Mitarbeitende eines Kreditinstituts, eines technischen 
Support-Teams oder eines Callcenters bitten die Täterinnen und 
Täter die angerufene Person unter Vortäuschung eines 
technischen Problems um vertrauliche Daten wie Passwörter oder 
Transaktionsnummern (TANs). Dabei können sie mittels 
technischer Manipulationen jede beliebige Nummer auf dem 
Display des oder der Angerufenen erscheinen lassen, auch die 
eines Kreditinstitutes. Mit den betrügerisch erlangten Daten 
werden dann Transaktionen auf fremde Konten durchgeführt.  
 
UNSERE TIPPS: 

 Kreditinstitute werden Sie niemals am Telefon nach 
vertraulichen Daten wie TANs oder Passwörtern fragen. 
Geben Sie diese Daten keinesfalls preis 

 Legen Sie auf und kontaktieren Sie das Kreditinstitut 
unter einer Ihnen bekannten Nummer. 
 

Wir möchten, dass Sie sicher leben! 
Ihre Polizei 
 

https://eveeno.com/807972461.erforderlich
mailto:oberrhein.bbie@arbeitsagentur.de
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Stuttgart / Südlicher Oberrhein, 30. Januar 2026 – Windpark-
Projektierer Qualitas Energy plant die Entwicklung eines Windparks 
im Waldgebiet zwischen Gutach, Simonswald und Siensbach. Das 
geplante Gebiet liegt in einem der windstärksten Standorte in der 
Region. Die topografische Lage auf dem Kamm sorgt für besonders 
gute Windverhältnisse, während gleichzeitig nur wenige 
genehmigungsrechtliche Restriktionen bestehen. 
Das Gebiet befindet sich aktuell in der Teilfortschreibung 
„Windenergie“ des Regionalplans des Verbands Region Südlicher 
Oberrhein. Dort ist es als Vorranggebiet „W-110“ ausgewiesen. Damit 
wird der Windenergie in diesem Gebiet Vorrang vor anderen 
Baumaßnahmen eingeräumt, sobald Rechtskraft erreicht ist. Auf 
Basis des bisherigen Planungsstands rechnet das Unternehmen mit 
der Schaffung von Planungsrecht und startet deshalb frühzeitig in die 
transparente Information der Öffentlichkeit. 
Ein idealer Standort für klimafreundliche Energie 
Nach derzeitigem Stand eignet sich das Gebiet für bis zu fünf 
Windenergieanlagen. Anhand von Windmessungen wird das 
Potenzial noch verifiziert, doch unter den aktuellen Annahmen 
könnten künftig rund 27.500 Haushalte mit sauberem Windstrom 
versorgt werden. Damit würde der Park einen wesentlichen Beitrag 
zur regionalen Energiewende und zur Versorgungssicherheit leisten. 
Frühe Einbindung der Kommunen und Eigentümer 
Qualitas Energy steht bereits im engen Austausch mit allen 
betroffenen Kommunen: der Gemeinde Simonswald, der Stadt 
Waldkirch sowie der Gemeinde Gutach im Breisgau. Die politischen 
Gremien wurden informiert, ebenso die 
Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer. 
Die Stadt Waldkirch und die Gemeinde Gutach im Breisgau sind nicht 
nur Standortkommunen, sondern auch anteilig 
Grundstückseigentümerinnen im geplanten Projektgebiet. Damit 
würden sie im Falle des Abschlusses eines späteren 
Nutzungsvertrags direkt von Pachteinnahmen profitieren. 
Wirtschaftlicher Nutzen für die Region 
Neben den Pachteinnahmen bietet das Projekt weitere 
wirtschaftliche Vorteile für die Region. Dazu gehören die kommunale 
Teilhabe an den Erträgen der Windenergie entsprechend §6EEG, 
das lokale Engagement der Qualitas Energy, etwa durch 
Förderprogramme und regionale Kooperationen, sowie die Stärkung 
der regionalen Wertschöpfung durch Zusammenarbeit mit lokalen 
Unternehmen, insbesondere während der Bauphase und des 
späteren Betriebs. 
Transparenter Prozess und klare Zeitschiene 
Das Projekt befindet sich noch in einem frühen Stadium. In der 
zweiten Jahreshälfte starten die erforderlichen Gutachten, 
anschließend folgt das Genehmigungsverfahren. Der Bau beginnt 
voraussichtlich 2030 und die Inbetriebnahme des Windparks ist für 
2031 vorgesehen. 
Qualitas Energy wird interessierte Bürgerinnen und Bürger im 
Rahmen einer öffentlichen Informationsveranstaltung zur 
Windenergie in den kommenden Monaten transparent informieren.  
Für Fragen, Hinweise oder persönliche Gespräche steht das 
Unternehmen bereits jetzt zur Verfügung. Bürgerinnen und Bürger 
können sich jederzeit gern direkt an die zuständige Projektleiterin 
wenden: Miriam Ebert, Projektleiterin Qualitas Energy in Stuttgart, 
miriam.ebert@qenergy.com. 
 

 

 

 

Über Qualitas Energy 

Qualitas Energy verwaltet ein fortgeschrittenes 
Entwicklungsportfolio in Deutschland mit derzeit mehr als 100 
Einzelprojekten und einer Windenergie-Gesamtleistung von 
über 4 GW. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Erwerb, 
Entwicklung, Bau und Betrieb von Onshore-Windkraftanlagen 
und hat sich zum Ziel gesetzt, die Energiewende in 
Deutschland aktiv zu beschleunigen. Qualitas Energy 
beschäftigt in Deutschland mehr als 250 Fachkräfte und ist an 
sechs strategischen Standorten tätig: Berlin, Hamburg, 
Wiesbaden, Trier, Köln und Stuttgart. Durch die Präsenz in 
Süddeutschland, insbesondere mit dem Standort Stuttgart, 
verfügt das Unternehmen über eine starke regionale Nähe zu 
den Projektregionen und kann Planung, Abstimmung und 
Umsetzung eng begleitet vor Ort unterstützen. Weitere 
Informationen finden Sie unter www.qualitasenergy.de 

 

Nachbargemeinden 

 

  

 

 

 
Tag der offenen Tür 

am Schulzentrum Oberes Elztal 
Mittwoch, 25. Februar 2026 von 16:00 – 18:30 Uhr 

 
Das Schulzentrum Oberes Elztal lädt zum Tag der Offenen Tür am 
Mittwoch, den 25.02.26 um 16 Uhr ein. 
An diesem Tag können alle Schüler und Schülerinnen, sowie Eltern 
der 4. Klassen einen Eindruck von der Arbeit und den Angeboten der 
beiden Schularten Werkreal- und Realschule bekommen.   

 

Es gibt ein reichhaltiges Angebot an Mitmach- und 
Erlebnisworkshops, bei denen man sich einen Einblick in 
verschiedene Fachbereiche und Räumlichkeiten verschaffen kann. 
Für das leibliche Wohl sorgen Schüler und Schülerinnen des 
Schulzentrums mit Kaffee und Kuchen. 

 

Ein ausführliches Tagesprogramm, sowie alle Informationen zum 
Anmeldeverfahren finden Sie auf unserer Schulhomepage: 
https://www.schulzentrum-oberes-elztal.de 

 
 

Grundschule 

Werkrealschule 

Realschule 

https://qualitasenergy.de/engagement/
mailto:miriam.ebert@qenergy.com
http://www.qualitasenergy.de/
https://www.schulzentrum-oberes-elztal.de/
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Tourismus 
 
 

 

Veranstaltungstickets erhältlich in der  
Tourist Information Simonswald 

 

Tickets für: GANTER Brau Erlebnis Führungen 
 

Alemannische Bühne Freiburg; verschiedene Historix-Tours 
Stadtführungen Freiburg/ Emmendingen m. Schauspielern; 

 

MUNDOLOGIA-Vorträge; ZMF Freiburg;  
Ötigheim Freilichtbühne 

 
 

20.02.26 Harald Schmidt erklärt die 
Welt - [und Christoph 
Wirtz hakt superkritisch 
nach] 

Freiburg 

21.02.26 The Spirit of Freddie 
Mercury - featuring Queen 
Sensation 

Offenburg 

22.02.26 Semino Rossi - live  
Semino Rossi | Nadin 
Meypo | Kevin Pabst 

Villingen-
Schwenningen 

26.02.26 

Orquesta Nacional de 
España; Pablo Ferrández | 
Violoncello, David 
Afkham | Dirigent 

Freiburg 

26.02.26 WITZ VOM OLLI  Denzlingen 

27.02.25 
BEST OF MUSICALS - 
Highlights aus über 20 
Musicals 

Freiburg 

28.02.26 
Highland Saga - Tour 
2026 

Denzlingen 

21.03.26 
MUNDOLOGIA: Freiburg – 
Kapstadt 

Denzlingen 

27.03.26 Stahlzeit  Teningen 

 
 

Rüdiger Hoffmann 
Andererseits... 

Denzlingen 

30.03.26 
Deutschland – Ghana 
Länderspiel 

Stuttgart 

05.04.26 
PRIME ORCHESTRA - 
Rock Sympho Show - 
2025/2026 

Freiburg 

10.04.26 

Alexander Wurz & „Die 
Egerländer Musikanten – 
Das Original" - 70 Jahre 
Egerländer 
Jubiläumstournee 

Freiburg 

11.04.26 
Die PALDAUER - Bis ans 
Ende der Welt  

Villingen-
Schwennigen 

04.05.26 

Academy of St Martin in 
the Fields  Lucas & Arthur 
Jussen | Klavier, Tomo 
Keller | Violine und 
Leitung 

Freiburg 

10.05.26 

Felix Mendelssohn 
Bartholdy - 2. Sinfonie 
(Lobgesang) op. 52 und 
Die erste Walpurgisnacht 
op. 60 - Freiburger 
Oratorienchor 

Freiburg 

16.05.26 
Till Reiners - Das ist alles 
Teil der Show 

Freiburg 

07.06.26 
Grögers Finale – 
Abschiedskonzert - 
Jazzchor Freiburg 

Freiburg 

09.06.26 

Spanische Nacht 
Münsterplatzkonzert: 
Gaëlle Arquez, André de 
Ridder, Philharmonisches 
Orchester 

Freiburg 

10.06.26 
Berliner Barock Solisten 
Anne-Sophie Mutter | 
Violine und Leitung 

Freiburg 

14.06.26 

Italienisches Fest: 
Münsterplatzkonzert 2026 
des Freiburger 
Barockorchesters 
Philippe Jaroussky, 
Dorothee Oberlinger, 
Cecilia Bernardini 

Freiburg 

19.06.26 
PAT METHENY – SIDE-
EYE III+  JazzNights 2026 

Freiburg 

23,06.26 
Ingo Zamperoni & 
Bernadette Schoog 

Denzlingen 

24.06.26 
Foreigner - STIMMEN 
2026 

Lörrach 

25.06.26 
Capital Bra live-  
STIMMEN 2026 

Lörrach 

26.06.26 
Giant Rooks - STIMMEN 
2026 

Lörrach 

27.06.26 Leony - STIMMEN 2026 Lörrach 

28.06.26 Donots - STIMMEN 2026 Lörrach 

05.07.26 
Klavierabend Grigory 
Sokolov 

Freiburg 

15.07.26 Andreas Kümmert - ZMF  Freiburg 
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16.07.26 
Stubete Gäng - OpenAir-
Konzert Rathausplatz  

Bad Dürrheim 

17.07.26 Katie Melua - ZMF  Freiburg 

19.07.26 LaBrassBanda - ZMF  Freiburg 

21.07.26 Tommy Emmanuel - ZMF  Freiburg 

22.07.26 Alin Coen - ZMF  Freiburg 

23.07.26 
Schlager-Gala mit Kerstin 
Ott, Liane und Reiner 
Kirsten 

Bad Krozingen 

23.07.26 NENA – I EM MUSIC! 2026 Emmendingen 

24.07.26 
Sportfreunde Stiller - 30 
wunderbaren Jahren 
+ tolle Gäste – ZMF 

Freiburg 

24.07.26 
Mark Forster -I EM 
MUSIC!  

Emmendingen 

24.07.26 
Schwarzwald Air - DJ Ötzi 
mit Band, Die 
Draufgänger, Dorfrocker 

Freudenstadt 

24.07.26 
The Sweet & The Lords Bad 

Krozingen 

25.07.26 Buntspecht - ZMF  Freiburg 

25.07.26 
Andrea Berg & Band - I 
EM MUSIC! 2026 

Emmendingen 

26.07.26 
JAZEEK - Summer Take 
Over 2026 – I EM MUSIC!  

Emmendingen 

.07.26 Artistika meets ZMF  Freiburg 

31.07.26 
WINCENT WEISS - 
Sommersound VS 

Villingen 

01.08.26 URIAH HEEP - LIVE 2026 Villingen 

01.08.26 
Spider Murphy Gang Bad 

Krozingen 

01.08.26 MEUTE - ZMF  Freiburg 

02.08.26 Madsen – ZMF Freiburg 

02.08.26 
HOWARD CARPENDALE  
- EIN SOMMER MIT EUCH 

Villingen 

04.08.26 
Saxon - Z7 Summer 
Nights Open Air 

Pratteln/CH 

06.08.26 
Rose Tattoo - Z7 Summer 
Nights Open Air 

Pratteln/CH 

26.08.26 
Howard Carpendale - Ein 
Sommer mit euch 

Ötigheim 

27.08.26 Peter Kraus - Rockin‘ 87 ! Ötigheim 

28.08.26 
Giovanni Zarrella - Eine 
italienische Sommernacht 

Ötigheim 

11.09.26 Glasperlenspiel Oberkich 

19.09.26 
Kastelruther Spatzen - 
LIVE 

Villingen-
Schwenningen 

03.10.26 

Alexander Stevens & 
Jacqueline Belle (FSK 16) 
- TRUE CRIME – TOXIC 
LOVE 

Freiburg 

20.10.26 
The Beatles Tribute Show 
- Tour 2026 

Freiburg 

25.10.26 Disney in Concert 2026 Freiburg 

28.11.26 
Die Schlagzeugmafia -  
Backstreet Noise 

Denzlingen 

20.02.27 
Unheilig & Special Guests 
- Liebe, Glaube, Monster 
Tour 2026/27 

Freiburg 

07.07.27 
Die Toten Hosen - Trink 
Aus! Wir Müssen Gehen - 
Tour 2027 

Konstanz 

25.09.27 

Simon & Garfunkel - 
Tribute meets Classic - 
Graceland Duo mit 
Streicherquartett und 
Band 

Freiburg 

 

Viele weitere 
Veranstaltungen mehr!!! 

Kartenzahlung ist möglich 
Tickets in der TI 

Simonswald erhältlich. 
 

 

 
_____________________________________________________________________ 
 

Elztal & Simonswäldertal Tourismus GmbH & Co. KG 
 

Digitaler Stadtrundgang in Waldkirch in weiteren 
Fremdsprachen verfügbar 
 

Seit 2024 gibt es in der Kleinstadtperle Waldkirch einen digitalen 
Stadtrundgang in der "zeigmal"-App. Mit Augmented Reality-
Bildern werden historische Gebäude in die damalige Zeit 
versetzt, mit Texten und Tonaufnahmen viele Geschichten 
dargestellt. Nun ist die Waldkircher Version in neuen 
Fremdsprachen verfügbar. 
 

Internationale Gäste spielen für den Schwarzwald-Tourismus 
weiterhin eine wichtige Rolle. Um dieser Zielgruppe mit Angeboten 
vor Ort gerecht zu werden, wurde der digitale Stadtrundgang in 
Waldkirch um mehrere Sprachen ergänzt. Bisher wurden die Texte 
zu den historischen Sehenswürdigkeiten in Waldkirch auf Deutsch, 
Englisch, Französisch und Niederländisch ausgespielt. "Dies sind die 
wichtigsten Quellmärkte des Tourismus im ZweiTälerLand", so ZTL-
Geschäftsführer Müller. Neu hinzugekommen sind nun Spanisch, 
Türkisch, Chinesisch, Polnisch und Deutsch in leichter Sprache. 
Müller sagt dazu: "Die neuen Sprachen bieten natürlich Vorteile für 
Auslandsgäste in Waldkirch, es geht aber auch darum, die 
Stadtgeschichte für Mitbürgerinnen und Mitbürger in Waldkirch mit 
anderen Muttersprachen darzustellen." Die zeigmal-App bietet für die 
baden-württemberger Kleinstadtperlen eine gemeinsame Plattform, 
um Stadtrundgänge individuell mit dem Smartphone abzuwandern 
und auf leichte Weise geschichtliche Besonderheiten 
kennenzulernen. In Waldkirch ist neben dem Stadtrundgang auch ein 
Weinrundgang mit den Buchhoizer Weingütern vorhanden. Die App 
kann in allen App-Stores kostenlos heruntergeladen werden. 

 

Kirche 

GOSCHEHOBEL im kath. Gemeindehaus Simonswald 
 

Sie sind schon lange eine feste Größe in der Folk-Rock-Szene im 
süddeutschen Raum, gelten in Südbaden längst als Kult und konnten im Jahr 
2023 bereits ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum feiern: Das Duo 
GOSCHEHOBEL.  
Die beiden Musiker Eberhard Jäckle und Urban 
Huber-Wölfle haben inzwischen neun CDs veröffentlicht und greifen textlich, 
mal ernst, mal heiter, Themen des Alltags auf. Mit Gitarren, mehrstimmigen 
Gesang natürlich dem Goschehobel schaffen dafür ein passendes 
musikalisches Gewand. Mit dabei an diesem Abend ist die Gastmusikerin 
Wiebke Reichhardt, die mit ihrer Violine das Konzert bereichern wird. 
Das Konzert findet statt am Sonntag, 01. März 2026 um 19:00 Uhr im kath. 
Gemeindehaus in Simonswald. Kartenreservierung bei Veronika Weis 
07683/609 
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Kirchliche Mitteilungen aus der 
Seelsorgeeinheit 

Mittleres Elz- und Simonswäldertal 
14.02. – 01.03.2026 

 
 

Sa, 14.02.2026 Heiliger Cyrill, Mönch [869], und heiliger 
Methodius, Bischof [885], Glaubensboten bei den Slawen, 
Schutzpatrone Europas  

18:00 G Eucharistiefeier am Vorabend - Elsa Steiert 

So, 15.02.2026  6. SONNTAG IM JAHRESKREIS 

09:00  S Eucharistiefeier 

10:30  U Eucharistiefeier 

18:00 E Eucharistiefeier in der St. Johannes Kirche , 
Emmendingen 

Mo, 16.02.2026 Montag der 6. Woche im Jahreskreis 

17:00  B Rosenkranz 

18:00 B  Eucharistiefeier - anschl. Anbetung u. 
Beichte, Franziskuskapelle 

Mi, 18.02.2026 ASCHERMITTWOCH 

08:00  O Eucharistiefeier - Aschermittwoch 

15:00  B Kindergottesdienst zu Aschermittwoch, 
Unterkirche Bleibach 

18:30  B Eucharistiefeier - Aschermittwoch 

Do, 19.02.2026 Donnerstag nach Aschermittwoch 

08:00  B Laudes 

18:00  S Rosenkranz 

18:30  S Eucharistiefeier 

Fr, 20.02.2026 Freitag nach Aschermittwoch 

17:00 B Rosenkranz und Kreuzwegandacht 

18:30 G Eucharistiefeier - August Haberstroh u. 
Angeh. / Rudolf Siegmann / Richard Burger u. 
Eltern Luise u. Karl Burger  

Sa, 21.02.2026 Samstag nach Aschermittwoch 

10:30  B Erstkommunion: 2. Weggottesdienst zu "Brot 
und Wein" 

18:00  B Eucharistiefeier am Vorabend Bernhard 
Schindler u. Angeh. 

So, 22.02.2026  ERSTER FASTENSONNTAG 

09:00 O Eucharistiefeier - Familiengottesdienst 

12:00 S Taufe: Aria Resch (S) 

18:00 E "Zeitfenster" Gottesdienst in St. Johannes, 
Emmendingen 

Mo, 23.02.2026 Montag der ersten Fastenwoche 

17:00 B Rosenkranz 

18:00 B  Eucharistiefeier - anschl. Anbetung u. 
Beichte, Franziskuskapelle 

Di, 24.02.2026  Heiliger Matthias, Apostel 

18:30  U Eucharistiefeier - mit eucharistischer 
Anbetung - Axel Kern,  Maria Nopper u. alle 
Verstorb. v.  Gasthaus Hirschen /  Frieda Volk 

19:00 U  2. Infoelternabend für alle 
Erstkommunioneltern, Gemeindehaus 

Mi, 25.02.2026 Mittwoch der ersten Fastenwoche 

08:00  O Eucharistiefeier 

18:30  B ökumenisch ANgeDACHT 

Do, 26.02.2026 Donnerstag der ersten Fastenwoche 

08:00  B Laudes 

18:00  S Rosenkranz 

18:30  S Eucharistiefeier 

Fr, 27.02.2026 Freitag der ersten Fastenwoche 

17:00  B Rosenkranz und Kreuzwegandacht 

18:30  G Eucharistiefeier 

Sa, 28.02.2026 Samstag der ersten Fastenwoche 

18:00  U Eucharistiefeier am Vorabend - 1. 
Seelenamt für Luise Weis / Leonhard Wernet  

So, 01.03.2026  ZWEITER FASTENSONNTAG 

09:00 S Eucharistiefeier - Emilie u. Helmut Fischer 
(JM)/ Johannes Gehring u. Großeltern  

10:30 G Eucharistiefeier 

12:00 B Taufe: Nia Black (B) 

18:00 E Eucharistiefeier - mit Blasius- und 
Kerzensegnung, St. Johannes, Emmendingen 

19:00 U  Goschehobel - Alemannische Lieder im Folk-
Rock Stil, Gemeindehaus 

 
Aschermittwoch 
 
Am Aschermittwoch beginnt die 40-tägige Fastenzeit vor Ostern. Seit 
Ende des 11. Jahrhunderts gibt es die Tradition, sich an diesem Tag 
in Gottesdiensten ein Aschenkreuz auf die Stirn zeichnen zu lassen. 
Es steht für den Beginn einer Zeit der Umkehr und Buße, zugleich für 
die Hoffnung der Christen auf Auferstehung.  
Die Asche wird in den Gottesdiensten an Aschermittwoch, 
18.02.2026 um 8:00 Uhr in Obersimonswald und um 18:30 Uhr in 
Bleibach gespendet. 
 
Goschehobel – Alemannische Lieder 
 
Am So, 1.3.2026 findet um 19:00 Uhr im Gemeindehaus in 
Simonswald ein Abend mit Goschehobel – Alemannische Lieder im 
Folk-Rock-Stil, statt. Kartenreservierung per Mail: 
veronikaweis@web.de 
 
Termine für die Erstkommunion 2027 
Sa 03.04. Siegelau, So 05.04. Untersimonswald 
Sa 10.04. Gutach, So 11.04. in Bleibach  
 
Redaktionsschluss für das nächste Gemeindeblatt: Do, 26.02.2026 
 

Pfarrbüro Gutach, 
Alexanderstr. 9, 79261 
Gutach 

Pfarrbüro Simonswald, 
Kirchstr. 8, 79263 Simonswald 

Mo/Di/Do 10-12 Uhr u. Mi 
16-18 Uhr, Tel. 07681 7113 
Pfarrsekretariat: Anita 
Gehring 
pfarrbuero.gutach@kath-
semes.de 
Pfr. Rolf Paschke, 
Alexanderstr. 9 
Tel. 07681 4943 667 
rolf.paschke@kath-
semes.de 
Pater Joseph 07685 9139 
635 
Pater.joseph@kath-
semes.de 
Diakon Günter Hin, 
guenter.hin@kath-semes.de 

Mo 9-11.30 Uhr u. Di 16-18 Uhr, 
Tel. 07683 246 
Pfarrsekretariat: Lucia 
Emmanuel 
pfarrbuero.simonswald@kath-
semes.de 
Gemeindereferentin Cornelia 
Nagel 
Tel. 07683 919 842 
cornelia.nagel@kath-semes.de 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pfarrbuero.gutach@kath-semes.de
mailto:pfarrbuero.gutach@kath-semes.de
mailto:rolf.paschke@kath-semes.de
mailto:rolf.paschke@kath-semes.de
mailto:pfarrbuero.simonswald@kath-semes.de
mailto:pfarrbuero.simonswald@kath-semes.de
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Arbeitsrichter Julius Ibes wechselt zur Kanzlei Schust & Federle 
Neue Zweigstelle in Schönwald im Schwarzwald 

Die Rottweiler Rechtsanwaltskanzlei Schust & Federle baut ihre Arbeitsrechtskompetenz weiter aus. Ab Februar 2026 verstärkt der bisherige 

Richter am Arbeitsgericht Villingen-Schwenningen Julius Ibes das Team. Gleichzeitig eröffnet die Kanzlei eine Zweigstelle in Schönwald im 

Schwarzwald, um Mandantinnen und Mandanten aus dem Umland wie Schönwald, Triberg, Furtwangen und Schonach kürzere Wege zu 

ermöglichen. 

Ein erfahrener Arbeitsrechtler für die Kanzlei 
Der 37-jährige Jurist wird auf seinen Antrag aus dem Richteramt auf Lebenszeit ausscheiden und 

als Rechtsanwalt zur Kanzlei Schust & Federle wechseln. 

Julius Ibes stammt gebürtig vom Niederrhein, studierte Rechtswissenschaften an der 

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg mit dem Schwerpunkt Arbeitsrecht und legte sein erstes 

Staatsexamen 2013 mit Prädikat ab. Im Anschluss war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am 

Lehrstuhl für Arbeitsrecht und Bürgerliches Recht an der Universität Heidelberg und absolvierte von 

2015 bis 2017 sein Rechtsreferendariat mit Stationen unter anderem bei der Großkanzlei Schilling, 

Zutt & Anschütz (Frankfurt/Mannheim) und mit einem Auslandsaufenthalt in Vientiane/Laos. Sein 

zweites Staatsexamen bestand er 2017 wiederum mit Prädikat. 

Seit dem 1. Dezember 2017 ist Julius Ibes Richter am Arbeitsgericht Villingen-Schwenningen. 

Neben seiner richterlichen Tätigkeit leitet er Einigungsstellen in der Privatwirtschaft, im öffentlichen 

Dienst und in der Kirche, hält Schulungen zum Individualarbeitsrecht, Tarifvertragsrecht und 

Betriebsverfassungsrecht und wirkt als Lehrbeauftragter der Universität Heidelberg und als Prüfer 

in juristischen Staatsexamina. Außerdem verfasst er Beiträge für arbeitsrechtliche 

Fachkommentare. 

Sein Schwerpunkt bleibt auch bei Schust & Federle das Arbeitsrecht. „Mit seiner Erfahrung aus der richterlichen Praxis, seiner akademischen 

Arbeit und seiner Tätigkeit als Vorsitzender von Einigungsstellen ergänzt Herr Ibes unsere auch auf das Arbeitsrecht spezialisierte Kanzlei 

perfekt“, betont Kanzleiinhaber Andreas Federle. Schust & Federle verfügt bereits über Fachanwaltschaften im Arbeitsrecht sowie im Miet- und 

Wohnungseigentumsrecht und zeichnet sich durch vielfältige Erfahrungen in unterschiedlichen Rechtsgebieten aus. 

Erreichbar für Mandanten: Neue Zweigstelle in Schönwald 
Mit dem Wechsel von Julius Ibes wird die Kanzlei nicht nur personell erweitert, sondern auch räumlich. Ab Februar 2026 richtet 

Schust & Federle in Schönwald im Schwarzwald (Schanzenblick 17) eine Zweigstelle ein. Dort können Termine vor Ort vereinbart werden, 

wodurch insbesondere Mandantinnen und Mandanten aus Schönwald, Triberg, Furtwangen, Schonach und der umliegenden Region 

profitieren. Die Dependance ergänzt den Hauptsitz in Rottweil (Lorenz-Bock-Straße 10) und steht unter der Leitung von Julius Ibes. 

Telefonische Sprechzeiten und Videokonferenzen komplettieren das Beratungsangebot. Andreas Federle hebt dazu hervor: „Die neue 

Niederlassung in Schönwald unterstreicht unseren Anspruch, flexibel und kundenorientiert zu arbeiten. Wir kennen die Region und ihre 

Besonderheiten und konzentrieren uns bewusst auf ausgewählte Rechtsgebiete, um unsere Mandanten stets fundiert vertreten zu können.“ 

Über Schust & Federle 
Die Kanzlei Schust & Federle mit Hauptsitz in Rottweil betreut Mandantinnen und Mandanten bundesweit mit Schwerpunkten im Arbeitsrecht, 

im Miet- und Wohnungseigentumsrecht sowie im Verkehrsrecht und hat umfassende Erfahrungen auch in weiteren Rechtsgebieten. Wert 

gelegt wird auf eine verständliche Sprache, faire und unabhängige Beratung und moderne Arbeitsweisen. 

Kontakt:  
Schust & Federle Rechtsanwälte 

Lorenz-Bock-Straße 10 

78628 Rottweil 

Tel.: 0741 15047 

E-Mail: info@anwaltrottweil.de 

Weitere Informationen unter: www.anwaltrottweil.de 

 
  

  

mailto:info@anwaltrottweil.de
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Bäckerei Weis 

Wir haben Betriebsferein vom 16.02. – 21.02.2026 

 
 

Vereine 

 

 

 

Einladung zur Jahreshauptversammlung der DLRG 

OG Simonswald e.V. 

Liebe Mitglieder, Eltern, Freunde und Unterstützer:innen, 
 

zur diesjährigen Jahreshauptversammlung am 07.03.2026 um 
19:00 Uhr im Café Huber in Simonswald laden  
wir euch recht herzlich ein 
 

Tagesordnung:  
1. Begrüßung  
2. Totenehrung  
3. Bericht der Jugendleitung 
4. Bericht der Leitung Ausbildung  
5. Bericht der Leitung Einsatz 
6. Bericht der Leitung Finanzen 
7. Bericht der Kassenprüfung 
8. Entlastung der Vorstandschaft 
9. Neuwahlen der Vorstandschaft und Kassenprüfung  
10. Ehrungen  
11. Wünsche und Anträge 

 

Auf Euer Kommen freut sich die DLRG-Vorstandschaft! 
 
______________________________________________________ 
 

 

 

 

____________________________________________ 
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